
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2014/11/13 18ONc5/14a,
18ONc1/17t, 18ONc2/19t

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.2014

Norm

ZPO §589 Abs3

Rechtssatz

Die Konzeption des Verfahrens vor dem staatlichen Gericht als Kontrollverfahren des schiedsgerichtlichen Verfahrens

bedingt, dass der Verfahrensgegenstand auf den Inhalt des (auf der ersten Stufe gestellten) Ablehnungsantrags

eingegrenzt ist. Neue Umstände im Antrag an das staatliche Gericht müssen sich daher im inhaltlichen Rahmen des

Ablehnungsantrags an das Schiedsgericht halten.

Entscheidungstexte

18 ONc 5/14a

Entscheidungstext OGH 13.11.2014 18 ONc 5/14a

Veröff: SZ 2014/105

18 ONc 1/17t

Entscheidungstext OGH 07.09.2017 18 ONc 1/17t

Auch

18 ONc 2/19t

Entscheidungstext OGH 01.10.2019 18 ONc 2/19t
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